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Verstoß gegen den Verkauf 
von Arzneimitteln durch 
Nichtapotheker?

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte über 
ein für alle Apotheken anwendbares ein-
heitliches Zahlungssystem von einem da-
für vorgesehenen Konto. Die Union des 
Groupements de Pharmaciens d’Officine 
(UDGPO) stellte die Rechtmäßigkeit die-
ser Website infrage: Durch den Dienst, 
den Doctipharma mittels ihrer Website 

erbringe, nehme sie am elektronischen 
Arzneimittelhandel teil und verstoße da-
her gegen die nationalen Rechtsvorschrif-
ten, die den Verkauf von Arzneimitteln 
durch Personen, die nicht die Eigenschaft 
eines Apothekers hätten, verböten.

Der Cour d’appel de Paris (Berufungsge-
richt Paris, Frankreich) fragte den Gerichts-
hof zum einen, ob es sich bei der Tätig-
keit von Doctipharma um einen Dienst 
der Informationsgesellschaft handele, und 

Die Gesellschaft Doctipharma betreibt 
eine Website, auf der es bis 2016 möglich 
war, über Websites von Apotheken rezept-
frei erhältliche pharmazeutische Erzeug-
nisse und Arzneimittel zu kaufen. Konkret 
stellte die Website von Doctipharma die 
Waren mittels eines vorgespeicherten Ka-
talogs zur Verfügung, der Kunde wählte 
die Arzneimittel aus und seine Bestellung 
wurde anschließend an die Apotheken wei-
tergeleitet, deren Websites Doctipharma 
hostete.

Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-606/21 – Doctipharma

Verkauf von rezeptfreien Arzneimitteln 
im Fernabsatz
In der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Februar 2024 zum Verkauf von rezeptfreien Arzneimitteln im 
Fernabsatz erläutert der EuGH die Voraussetzungen, unter denen ein Mitgliedstaat einen Dienst, der in der Zusammen-
führung von Apothekern und Kunden für den Onlineverkauf von Arzneimitteln besteht, verbieten kann. 
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zum anderen, ob das Unionsrecht es den 
Mitgliedstaaten erlaube, die Erbringung 
eines solchen Dienstes zu verbieten, der 
darin besteht, mittels einer Website Apo-
theker und Kunden für den Verkauf nicht 
verschreibungspfl ichtiger Arzneimittel 
über Websites von Apotheken zusam-
menzuführen, die diesen Dienst abonniert 
haben. 

Der Gerichtshof stellt insoweit klar, dass 
der Dienst, der in der Zusammenführung 
von Apothekern und potenziellen Patien-
ten für den Verkauf von Arzneimitteln 
besteht, unter den Begriff „Dienst der 
Informationsgesellschaft“ im Sinne des 
Unionsrechts fällt. Mit seinem Urteil ent-
scheidet der Gerichtshof wie folgt: 

1. Wird der Anbieter, der keine Apotheker-
eigenschaft besitzt, selbst als Verkäu-
fer der nicht verschreibungspfl ichtigen 
Arzneimittel angesehen, kann der Mit-
gliedstaat, in dem er niedergelassen ist, 
die Erbringung dieses Dienstes verbieten. 

2. Beschränkt sich der betreffende Anbie-
ter hingegen durch eine eigene und vom
Verkauf unabhängige Leistung darauf, 
Verkäufer und Kunden zusammenzu-
führen, dürfen die Mitgliedstaaten die-
sen Dienst nicht mit der Begründung 
verbieten, dass die betreffende Gesell-
schaft am elektronischen Handel mit 
Arzneimitteln beteiligt sei, ohne die Ei-
genschaft eines Apothekers zu haben. 

Dazu der EuGH weiter in einer Pressemit-
teilung vom 29. Februar 2024: „Zwar sind 
allein die Mitgliedstaaten dafür zustän-
dig, die Personen zu bestimmen, die zum 
Verkauf nicht verschreibungspfl ichtiger 
Arzneimittel an die Öffentlichkeit im Fern-
absatz durch Dienste der Informations-

gesellschaft ermächtigt oder befugt sind, 
doch müssen sie auch sicherstellen, dass 
der Öffentlichkeit Arzneimittel zum Ver-
kauf im Fernabsatz durch Dienste der In-
formationsgesellschaft angeboten werden
und dürfen folglich einen solchen Dienst 
für nicht verschreibungspfl ichtige Arznei-
mittel nicht verbieten.“

Hinweis zu 
EuGH-Entscheidungen

Im Wege eines Vorabentscheidungsersu-
chens können die Gerichte der Mitglied-
staaten in einem bei ihnen anhängigen 
Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach 
der Auslegung des Unionsrechts oder nach
der Gültigkeit einer Handlung der Union 
vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet 
nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es 
ist Sache des nationalen Gerichts, über 
die Rechtssache im Einklang mit der Ent-
scheidung des Gerichtshofs zu entschei-
den. Diese Entscheidung des Gerichtshofs 
bindet in gleicher Weise andere nationale 
Gerichte, die mit einem ähnlichen Pro-
blem befasst werden. Zur Verwendung 
durch die Medien bestimmtes nichtamt-
liches Dokument, das den Gerichtshof 
nicht bindet.

Quelle: Pressemeldung des EuGH 

vom 29.02.2024
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Augmentation effektiv & schnell
KnochenFilter

Optimale Gewinnung von autologen
Knochenspänen während des Absaugens
mit dem Titan KnochenFilter KF-T3

Knochenarbeit leichtgemacht
KnochenMühle

Leichte Zerkleinerung von autologen
Knochenblöcken und Erzeugung von 
körnigen Knochenspänen für eine 
optimale Knochenneubildung mit der KM-3

Knochenarbeit leichtgemacht

Leichte Zerkleinerung von autologen
Knochenblöcken und Erzeugung von 
körnigen Knochenspänen für eine 

Augmentation effektiv & schnell

Optimale Gewinnung von autologen
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